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Recruiting im Ausland 

Mehr Fachkräfte 
durch Chancenkarte 

Nebenbeschäftigung und Probearbeit 
Zwölf Monate haben Inhabende einer Chan
cenkarte Zeit, um einen Job zu suchen bezie
hungsweise ihre Qualifikation anerkennen zu 
lassen. Damit Arbeitgeber herausfinden, ob 
sich eine Person mit Chancenkarte eignet, 
können sie ein Probearbeitsverhältnis von 
maximal zwei Wochen vereinbaren. Auch 
Nebenbeschäftigungen bis zu 20 Wochen
stunden sind erlaubt. Dies dient dazu, dass 
Bewerberinnen und Bewerber ihren Lebens
unterhalt sichern können – eine Grundvoraus
setzung, um die Chancenkarte zu erhalten.

Sprache und Punkte 
Die anderen beiden Voraussetzungen sind 
Sprachkenntnisse sowie das Erreichen von 
sechs Punkten in einem Punktesystem. Wer 
über eine voll anerkannte Qualifikation ver
fügt, erhält die Chancenkarte direkt.

Fachkraft gefunden. Und nun? 
Sobald ein Unternehmen eine Person mit 
Chancenkarte beschäftigt, muss diese sich 
um einen regulären Aufenthaltstitel bewer
ben. Dabei gelten die Bestimmungen zur 
Zuwanderung von Drittstaatsangehörigen. 

 So unterstützt  
die AOK

Bei Fragen zur SVrechtlichen Beurteilung von 
Probearbeitsverhältnissen berät Sie Ihre AOK.
→ aok.de/fk/kontakt

Konkrete Infos zu den Zuwanderungs
regelungen für  Drittstaatsangehörige 
in unserem OnlineTraining zum 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz:
→ aok.de/fk/medien-und-seminare/online-

trainings/fachkraefteeinwanderungsgesetz

Der Arbeitgeberpodcast „AOK im Ohr“ 
informiert in einer dreiteiligen Serie über 
das Fachkräfteeinwanderungsgesetz.
→ aok.de/fk/podcast

DAT E N  U N D 
FA K T E N

Punkte für die 
Chancenkarte

Quelle:  
Fachkräfteeinwande
rungsgesetz.

sind für die Ausstel
lung der Chancen
karte notwendig.

6 Punkte

Die Chancenkarte vergrößert den Bewer
bendenpool, weil sie Menschen mit Potenzial 
die Einreise und damit die Jobsuche in 
Deutschland erleichtert. Arbeitgeber können 
die Chancenkarte auch als eine Art erstes 
Visum für bereits kontaktierte Fachkräfte aus 
Drittstaaten nutzen, um eine unbürokratische 
Einreise zu ermöglichen. 

Am 1. Juni 2024 wird die 
Chancenkarte eingeführt:  
Mit ihr dürfen Personen aus 
Drittstaaten nach Deutsch land 
einreisen, die noch keinen 
Arbeitsvertrag haben. Das soll 
auch für Arbeitgeber das 
Recruiting von Fachkräften 
erleichtern.

reichen bei einer 
teilweise aner
kannten Berufs
qualifikation.

4 Punkte

Die Gesundheitskasse.

https://www.aok.de/fk/rh/kontakt/ansprechpartner-finden/
https://www.aok.de/fk/rh/medien-und-seminare/online-trainings/fachkraefteeinwanderungsgesetz/
https://www.aok.de/fk/rh/medien-und-seminare/online-trainings/fachkraefteeinwanderungsgesetz/
https://www.aok.de/fk/rh/medien-und-seminare/medien/podcast/sv/
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Seit 1. Juli 2023 gelten für Eltern unterschied
liche Beitragssätze in der Pflegeversicherung, 
je nachdem, wie viele Kinder sie haben. 
Beschäftigte mit Kindern erhalten ab dem 
zweiten Kind unter 25 Jahren einen Beitrags
abschlag von 0,25 Prozent (bis zum fünften 
Kind). Arbeitgeber sind derzeit dazu ange
halten, die Angaben zu anrechnungsfähigen 
Kindern von ihren Beschäftigten einzuholen.  

Digitales Nachweisverfahren
Spätestens ab 31. März 2025 wird ein digi
tales Verfahren zum Nachweis berücksich
tigungsfähiger Kinder zur Verfügung stehen. 
Dann haben Arbeitgeber bis 30. Juni 2025 
noch drei Monate Zeit, um die Abschläge 
samt Zinsen rückwirkend zum 1. Juli 2023  
zu erstatten.

Pflegeversicherung

Nachweis Kinderzahl: 
einfach digital 
Der Beitragssatz in der Pflegeversicherung hängt 
von der Elterneigenschaft und Kinderzahl ab. 
Voraussichtlich ab Frühjahr 2025 können 
Arbeitgeber diese Angaben digital über die 
Datenstelle der Rentenversicherung abrufen. 

beträgt in allen Fällen 
der Beitragsanteil des 
Arbeitgebers. 
(Beschäftigungsort 
Sachsen: 1,2 Prozent)

 1,7 %

 So unterstützt  
die AOK

Weitere Hinweise finden Sie im Arbeit 
geberportal: 
→ aok.de/fk/pflegeversicherung-beitrag-2023

Wie lange gilt die Elterneigenschaft?
Wird die Elterneigenschaft einmal festge
stellt, bleibt sie ein Leben lang und bewahrt 
vor dem Beitragszuschlag. 

Wie lang gibt es die Abschläge?
Abschläge werden nur bis zum Ablauf des 
Monats gewährt, in dem das Kind 25 Jahre  
alt wird.

Werden im Ausland lebende Kinder 
berücksichtigt?
Ja. Es ist unerheblich, ob die Kinder im In 
oder Ausland geboren wurden oder leben.

Was passiert, wenn die Angaben im  
späteren digitalen Verfahren von den  
derzeitigen abweichen?
Sofern die im vereinfachten Nachweisver
fahren vom Mitglied mitgeteilten Angaben 
von den im digitalen Verfahren zur Verfügung 
gestellten Angaben oder von den im analogen 
Verfahren vorgelegten Nachweisen abwei
chen, erfolgt keine rückwirkende Korrektur 
zulasten des Arbeitgebers oder des Mitglieds.

H ÄU F I G E  F R AG E N  Z U M 
N AC H W E I S V E R FA H R E N

https://www.aok.de/fk/rh/sozialversicherung/pflegeversicherung/beitrag-zur-pflegeversicherung/
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Grenzgänger

Homeoffice bei Wohnsitz im EU-Ausland

Sie fragen, 
Experten 
antworten
URLAUBSABGELTUNG  
UND MÄRZKLAUSEL

Ein Mitarbeiter ist zum 
31. Januar 2023 aus dem 
Unternehmen ausgeschieden. 
Nach einem Vergleich musste 
Urlaubsabgeltung im Januar 
2024 nachgezahlt werden.  
Welchem Zeitraum ist die 
Zahlung zuzuordnen? Da der 
Arbeitnehmer aufgrund von 
Erkrankung keine SV-Tage im 
Januar 2023 hatte, werden 
keine SV-Beiträge abgeführt. 
Ist das korrekt? 

Einmalig gezahltes Arbeitsent
gelt, das nach Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses 
gezahlt wird, ist dem letzten 
Entgeltabrechnungszeitraum 
des laufenden Kalenderjahres 
zuzuordnen, auch wenn dieser 
nicht mit Arbeitsentgelt belegt 
ist. Dabei sind Einmalzahlungen 
vom 1. Januar bis zum 31. März 
des aktuellen Jahres dem letz 
ten Entgeltabrechnungszeit
raum des vergangenen Kalen
derjahres zuzuordnen. Voraus
setzungen: Das Arbeitsentgelt 
wird vom selben Arbeitgeber 
gezahlt und übersteigt zusam
men mit dem sonstigen für das 
laufende Kalenderjahr fest
gestellten beitragspflichtigen 
Arbeitsentgelt die anteilige Bei 
tragsbemessungsgrenze. Sofern 
im Januar 2023 keine Sozialver
sicherungstage angefallen sind, 
werden von der Urlaubsabgel
tung folgerichtig keine Beiträge 
berechnet.

Sie fragen, unsere Experten 
antworten innerhalb von 
24 Stunden:

→ aok.de/fk/expertenforum

Arbeitgeber bei der Deutschen Ver
bindungsstelle Krankenversicherung 
Ausland (DVKA) einen Antrag auf 
eine Ausnahmevereinbarung von der 
25ProzentRegelung stellen.

Erläuterungen zur elektronischen 
Antragstellung finden Sie auf der 
Webseite der DVKA:  
dvka.de > Arbeitgeber & Erwerbstä-
tige > Anträge & Fragebögen finden, 
Stichwort „Telearbeit“

 So unterstützt  
die AOK

Weitere Informationen auf dem 
Arbeitgeberportal: 
→ aok.de/fk/workation

K U R Z M E L D U N G E N

Elternzeit melden
Für alle Elternzeiten, die 2024 neu beginnen, müssen Arbeitgeber jeweils 
den Beginn und das Ende der Elternzeit ihrer gesetzlich krankenversicher
ten Beschäftigten der zuständigen Krankenkasse elektronisch melden. 
Dies gilt, wenn die krankenversicherungspflichtige Beschäftigung durch die 
Elternzeit mindestens einen Kalendermonat unterbrochen wird. 
→ aok.de/fk/jahreswechsel > Neues im elektronischen Meldeverfahren

Unbedenklichkeitsbescheinigung auch  
in englischer Sprache

Seit dem 1. Januar 2024 beantragen Unternehmen Unbedenklichkeits
bescheinigungen elektronisch. Die Bescheinigung kann auch in englisch
sprachiger Version ausgestellt werden. Ist das gewünscht, übermitteln die 
Einzugsstellen den Vordruck im PDFFormat sowohl in Deutsch als auch in 
Englisch („clearance certificate“).
→ aok.de/fk/rh > Tools > Unbedenklichkeitsbescheinigung

Immer mehr Grenzgänger arbeiten 
aus dem Homeoffice im Ausland für 
ihren Arbeitgeber in Deutschland.

Seit dem 1. Juli 2023 ermöglicht 
ein multilaterales Abkommen, dass 
Grenzgänger bis zu 49,99 Prozent 
ihrer Gesamtarbeitszeit aus dem 
Homeoffice im Ausland arbeiten 
können und dennoch für sie das 
deutsche Sozialversicherungsrecht 
gilt, wenn der Arbeitgeber seinen 
Sitz in Deutschland hat. 

Bis dahin galt eine Grenze von 
25 Prozent der Gesamtarbeitszeit. 
Neben Deutschland sind sämtliche 
Nachbarländer außer Dänemark 
dem Abkommen beigetreten. Damit 
es Anwendung findet, müssen 

https://www.aok.de/fk/rh/tools/weitere-inhalte/expertenforum/
https://dvka.de/de/arbeitgeber_arbeitnehmer/antraege_finden/telearbeit/telearbeit_1.html
https://dvka.de/de/arbeitgeber_arbeitnehmer/antraege_finden/telearbeit/telearbeit_1.html
https://dvka.de/de/arbeitgeber_arbeitnehmer/antraege_finden/telearbeit/telearbeit_1.html
https://www.aok.de/fk/rh/sozialversicherung/entsendungen-und-saisonkraefte/workation-und-grenzueberschreitende-telearbeit/
https://www.aok.de/fk/rh/jahreswechsel/neues-im-elektronischen-meldeverfahren/
https://www.aok.de/fk/rh/tools/weitere-inhalte/ausschreibungen/unbedenklichkeitsbescheinigung/
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Privat versicherte Beschäftigte

Beitragszuschuss bei 
Rentenbezug
Der Beitragszuschuss, den 
Arbeitgeber für kranken-
versicherungsfreie Beschäftigte 
leisten, ist unabhängig vom 
 gleichzeitigen Bezug einer Rente. 

Wird zu einer Rente vom Rentenversiche
rungsträger ein Beitragszuschuss gewährt, 
wirkt sich das nicht auf die Berechnung des 
Beitragszuschusses des Arbeitgebers aus. 
Der (beitragsfreie) Arbeitgeberzuschuss zu 
einer privaten Krankenversicherung der oder 
des Beschäftigten muss daher unabhängig 
von der beitragsrechtlichen Behandlung einer 
gleichzeitig bezogenen Rente gezahlt werden. 
•  Freiwillig gesetzlich Krankenversicherte, 
die neben dem Arbeitsentgelt eine Rente 
beziehen, geben den Beitragszuschuss des 

Rentenversicherungsträgers an ihre Kran
kenkasse weiter. 

•  Privat krankenversicherte Beschäftigte mit 
Rentenbezug hingegen geben den Beitrags
zuschuss des Rentenversicherungsträgers 
nicht weiter. 

Diese Rechtslage haben die Spitzenverbände 
der Sozialversicherungsträger nicht bean
standet. Der Arbeitgeber hat seinen Beitrags
zuschuss unabhängig von der Rentenzahlung 
zu leisten. 

Beitragszu-
schuss 2024 
Der Beitrags
zuschuss des 
Arbeitgebers bei 
privat Versicherten 
beträgt maximal 
421,77 Euro – 
jedoch nie mehr 
als die Hälfte des 
tatsächlichen 
Krankenversiche
rungsbeitrags.

A K T U E L L

Neu: E-Paper zu SV-Themen
Die Fachbroschüren „BasisInfo Sozialversicherung“, 
„Erfolgreich ausbilden“ und „Fachkräfte aus dem Aus
land“ sind jetzt als EPaper verfügbar. Die Vorteile: 
intuitiv navigieren und thematisch passende Rund
schreiben, Gesetze und Tabellen direkt aufrufen. Bro
schüren zu elf sozialversicherungsrechtlichen Themen 
stehen stets aktuell zum Download bereit.

→ aok.de/fk/broschueren

Podcast: AOK im Ohr
Was gibt es Neues in der Sozialversicherung? Wie 
können Arbeitgeber die Gesundheit der Beschäftigten 
fördern? Im Podcast spricht die AOK mit Expertinnen 
und Experten über aktuelle Themen und Trends rund 
um Sozialversicherung und Gesundheit im Betrieb. 
Abrufbar im Fachportal für Arbeitgeber, bei Apple Pod
casts und Spotify.

→ aok.de/fk/podcast

 So unterstützt  
die AOK

Das Besprechungsergebnis zu Fragen 
des gemeinsamen Beitragseinzugs vom 
23. November 2023 finden Sie in der 
Rechtsdatenbank:
→ aok.de/fk/rechtsdatenbank > 

Grundlagen > Besprechungsergebnisse > 
Niederschriften > 2023 (unter TOP 4)

https://www.aok.de/fk/rh/medien-und-seminare/medien/broschueren-sozialversicherung/
https://www.aok.de/fk/rh/medien-und-seminare/medien/podcast/sv/
https://www.aok.de/fk/rh/sozialversicherung/rechtsdatenbank/
https://www.aok.de/fk/rh/sozialversicherung/rechtsdatenbank/
https://www.aok.de/fk/rh/sozialversicherung/rechtsdatenbank/



